
 

 
 

Einberufung ordentlicher Landesparteitag 

am 14. April 2018 in Walsrode 

Beschluss: 
 

Der ordentliche Landesparteitag 2018 wird gem. § 4 Landessatzung 

für den 14. April 2018 in die Stadthalle Walsrode einberufen. 
 

Der Landesvorstand hat durch Beschluss am 11.12.2017 die Einberufung des nächsten ordentlichen 

Landesparteitages nach Walsrode beschlossen. Nach § 4 Absatz 4 Landessatzung erfolgt die 

Einberufung des ordentlichen Parteitages spätestens drei Monate vor dem vorgesehenen Termin 

mit Angabe der vorläufigen Tagesordnung durch den Landesvorstand. 
 

Unter Berücksichtigung der Grundmandate für die Bezirke erfolgt die Verteilung der Mandate auf die 

Bezirke nach dem Verhältnis der abgerechneten Mitgliederzahl des letzten Kalenderjahres vor der 

Einberufung des Parteitages.  
 

Die Delegiertenzahlen teilen sich wie folgt auf: 
 

SPD-Bezirk Nord-Niedersachsen 21 Delegierte 

SPD-Bezirk Weser-Ems   54 Delegierte 

SPD-Bezirk Hannover   90 Delegierte  

SPD-Bezirk Braunschweig  35 Delegierte 
 

Die Antragskommission wird gemäß § 4 Abs. 7 Landesssatzung gebildet und der Antragsschluss wird 

gemäß § 4 Abs. 6 auf Freitag, 16. Februar 2018 (24 Uhr) festgelegt.  
 

Antragsberechtigt zum Landesparteitag sind die Ortsvereine, die Unterbezirke, die Bezirke, der 

Landesvorstand, die auf Landesebene organisierten Arbeitsgemeinschaften und Foren (§ 4 Abs. 5 

Landessatzung). 
 

10.00 Uhr (Einlass ab 9.00 Uhr) | Beginn des Parteitages 
 

Vorläufige Tagesordnung: 
 

1. Eröffnung  

2. Wahl des Tagungspräsidiums 

3. Beschluss über die Geschäftsordnung 

4. Beschluss über die Tagesordnung 

5. Wahl der Mandatsprüfungs- und Zählkommission 

6. Berichte 

7. Wahl des SPD-Landesvorstandes 

8. Antragsberatung und Beschlussfassung 

9. Schlusswort 
 

18.00 Uhr | voraussichtliches Ende des Parteitages 


